
1. Änderungssatzung
der Hauptsatzung des Amtes Meyenburg

  vom 18.03.2019

Auf der Grundlage des § 140 in Verbindung mit den §§ 4 und 28 Abs. 2 Nr. 2 der 
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 
(GVBl. I (Nr. 19), S. 286), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 18. 
Dezember 2020 (GVBl. I / 20 (Nr. 38), S. 2) hat der Amtsausschuss in seiner Sitzung vom 
14.04.2021 folgende 1. Änderungssatzung der Hauptsatzung beschlossen:

Artikel 1
    Änderung der Hauptsatzung des Amtes Meyenburg

1. Der § 7 Absatz 2 der Hauptsatzung des Amtes Meyenburg vom 18.03.2019 wird wie 
folgt neu gefasst:

(2) Der Amtsdirektor beauftragt für die Dauer seiner Wahlzeit einen Bediensteten des 
Amtes Meyenburg mit seiner allgemeinen Vertretung. Die entsprechende Person muss 
hierzu fachlich als auch persönlich geeignet sein. Der Stellvertreter führt die Bezeichnung 
„Stellvertretender Amtsdirektor bzw. Stellvertretende Amtsdirektorin“.
Für den Fall der Abwesenheit des Amtsdirektors und / oder des allgemeinen Vertreters hat 
der Amtsdirektor noch mindestens zwei weitere Stellvertreter in entsprechender 
Reihenfolge festzulegen. Für diese gelten die Regelungen zum allgemeinen Stellvertreter 
entsprechend.
Über die Regelungen zur Stellvertretung des Amtsdirektors sowie über jede Änderung 
hierzu hat der Amtsdirektor den Amtsausschuss des Amtes Meyenburg zeitnah zu 
informieren.    

Artikel 2
      In-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Meyenburg, den

M. Habermann
Amtsdirektor
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